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Betreff:
Verkehrsbehördliche Überprüfung zur Festsetzung von Geschwindigkeitsbeschränkungen vor Schulen, 
Kitas, Hort- und Senioreneinrichtungen aktualisieren

Erstellungsdatum: 09.01.2023
Freigabedatum:

Einreicher: Fraktion CDU

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

25.01.2023 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, die Verkehrsbehördliche Überprüfung zur Festsetzung von 
Geschwindigkeitsbeschränkungen vor Schulen, Kitas, Hort- und Senioreneinrichtungen auf 30 km/h zu 
aktualisieren. 
Die Stadtverordnetenversammlung ist mit einer Mitteilungsvorlage im II. Quartal 2023, über den 
Umsetzungsstand zu informieren.

gez. 
Fraktionsvorsitzende/r
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Immer wieder gibt es von Eltern Nachfragen zur Schulwegsicherheit und konkreten Ausgestaltung zu 
Tempo 30 in Potsdam. Konkret wurde beispielsweise in der Elternkonferenz der Karl-Foerster-Schule 
die Situation rund um den Hort „Schulplatz 1“ thematisiert.
Der Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen informierte zuletzt im Juni 2018 in der 
Stadtverordnetenversammlung über das Ergebnis der verkehrsbehördlichen Überprüfung zur 
Festsetzung von Geschwindigkeitsbeschränkungen vor Schulen, Kitas und Horteinrichtungen auf 30 
km/h und ob bedarfsgerechte Zeiten ausgewiesen worden sind. Im Ergebnis der Überprüfung wurde 
festgehalten, dass die Straßenverkehrsbehörde im Rahmen der geänderten 
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften die Umsetzung auf Tempo 30 im Bereich der Kita und 
Horteinrichtungen bis auf wenige Standorte abschließen konnte.
Mit Hilfe der aktualisierten Mitteilungsvorlage sollen vor allem ggf. noch bestehende Lücken 
aufgezeigt werden bzw. eine Idee für zukünftige Regelungen, welche möglicherweise  Änderungen in 
Landes- Bundesregelungen erforderlich machen.
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
Titel des Antrages: 

Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung

Datum/Unterschrift 
Oberbürgermeister / Geschäftsbereichsleitende/r 50
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